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Regierungsvorlage 

Notenwechsel zwischen dem Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten und dem 
Botschafter der Französischen Republik zur 
Gründung eines österreichi~ch-Französischen 
Zentrums für Begegnungen aus europäischen 
Ländern mit verschiedenen wirtschaftlichen 

und sozialen Systemen samt Statuten 

AMBASSADE DE' FRANCE 
EN AUTRICHE 
L'AMBASSADEUR 

Vienne, le 21 jwillet 1978 

Monsieur le Min'istre, 

. J'ai l'honneur de porter a votre connaissance 
que 1e gouvemementde la Republique FranpiJSe 

3 - Les Statuts du Centre figurent en annexe 
au present echange de lettres et sont partie 
integrante de l'accord entre les deux gouverne
ments. 

4 - A) Chaoun des deux gouvernements 
notifie a l'autre faccomplissement des pro ce
dures requises par sa constillution, pour la mise 
en vigueur du present accord. 

B) Celui-ci prend effet le premier jour du 
deuxieme mois apres h date de la derniere de 
ces notifications. 

5 - A) Le present accord reste en vigueur 
jusqu'a sa denonciation par l'un ou l'a,utre des 
deux gQlUvernements. Cette denonciation prend 
effet slxmois ,apres la reception de la notification 
ecrite la concernant. 

est pret aconclure avec le gouvernement de la' B) Au cas ou la denonciavion intervient 
Republique cl' Autriche un accord concernant la pendant la realisanion d'un projet approuve par 
creation et le fonctionnement d'un Centre fran- le Conseiil de Direcnion avant la notificanion 
c~-aut~ichien, de renconvC':s entre ,des ?ays e?ro- . mentionnee au paragraphe A) les deux gouverne
peens a systemes eC?nOmlqueS et SOClaux dlffe- ments s'engagent a appliquer le present accor,d 
rents sur les bases .5Ulvarttes: jusqu'a l'accomplissement dudit proj.et. 

1 - Le Centre a pour mission de stimuler, 
cle coordonner et ode real.iJser, ,en premier lieu, la 
m:i:se sur piedde seminairesd'etudes et colloques 
dans le domaine de la gestion des entreprises 
et organi,sations publiques, ain.si que dans les 
domaines des sciences administratives et des 
sciences economiqwes. 11 a notamment pour but 
de contribuer au ·developpement des relations 
economiques entre lesdits pays europeens. Il a 
son siege a Vienne. 

2 - Chacun ,des deux gouvernements contri
bue, par un montant egal, aux frais de fonction
nement du Centre. Le montant de cette contri
bution est fixe chaque ·annee par le Conseil de 
Direction du Centre. Le Conseil peut accepter 
toute autre ressource compatible av,ec les objectifs 
du Centre. 

Si le gouvernementde la Republique d' Au
triche est dispose a accepter les stiptilations 
ci-dessus enoncees, j'ai l'honneur de suggerer 
que la presente note et votre reponse soient 
considerees comme un accord intervenu entre 
nos deux gouverneme'nts. 

VeuiHez agreer, Monsieur le Ministre, les ag,S!U

rances de ma tres haute consideration. 

Georges Gauwer 

Son Excellence 
Monsieur Willibald P a h r 
Ministre des Affaires Etrangetes 
Vienne 
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2 58 der Beilagen 

DER BUNDESMINISTER 
FüR AUSW};.RTIGE ANGELEGENHEITEN 

Wien, am 21. Juli 1978 

Herr Botschafter! 

Ich beehre mich, den Erhalt Ihrer Note vom 
21. Juli 1978 zu bestätigen, die in deutscher 
Über.~etzung folgenden Wortlaut hat: 

"Ich beehre mich, Ihnen zur Kenntnis zu brin
gen, daß die Regierung der Französischen Repu" 
bLik bereit ist, mit der Regierung der Republik 
österreich ein Abkommen betreffend die Grün
dung un!d d1ie Tätigkeit eines Fraillzösisch-öster
reichischen Zentl1ums für B-egegnungen aus euro-' 
päischen Ländern mit v.erschiedenen wirtschaft
lichen unld so~ia'l'en Systemen auf folgenden 
Grundlagen zu sch.ltießen: 

1 -::- Aufgabe des Zentrums ist es, in erster 
Linie die Veranstaltung von Studienseminaren . 
und Konferenzen auf .dem Gebiete der Betriebs
führung und der Leitung öffenolicher Einrich
tungen sowie auf dem Gebiete der Verwaltungs
und Wirtschaftswissenschaften zu fördern, zu ko
ordinieren und zu verwirklichen. Es hat insbe
sondere zum Ziele, zur Entwicklung der Wirt
schaftsbeziehungen zwischen den genannten euro
päischen Staaten beizutragen. Es hat seinen Sitz 
in Wien. 

2 -C.- Jede der bei den Regiefllllgen trägt einen 
gleichen Betrag zu den Betriebskosten des Zen
trums bei. Die Höhe dieses Beitrages wird all
jährlich vom Direktorium des Zentrums fest
gelegt. Das Direktorium kann jede andere Ein
nahme,die mit den Zielen des Zentrums ver
einbar -ist, annehmen. 

3- Die Statuten' des Zentrums sind diesem 
Briefwechsel als A,nhang beigeschlossen und bil
den einen integrierenden Bestandteil des Ab
kommens zwischen den beiden Regierungen. 

4 - .A) Jede der beiden Regierungen notifi
ziert der anderen den Abschluß des nach ihrer 
Verfassung für da-s Inkrafttretendes vorliegen
den Abkommens erforderlichen Verfahrens. 

B) Das Abkommen tritt am ersten Tag des 
'zweiten Monats nach dem Datum der letzten 
dieser Notifikationen in Kmft. 

5 - A) Das vorliegende Abkommen bleibt bis 
zu seiner Kündigung durch die eine oder andere 
der bei den Regierungen in Kraft. Diese Kün
digung wird sed1S Monate nach dem Empfang 
der diesbezüglid1en schriftlichen No~ifikation 
wirksam. 

B) Fa-lls die Kündigung während der Durch
führung eines vom Direktorium vor der im Para
graph, A) erwähnten Notifikation genehmigten 
Projektes erfolgt, verpflichten sich die beiden 
Regier-ungen, das vorliegende Abkommen bis 
zum Abschluß des genannten Projektes anzu
wenden. 

Falls die Regierung der Republik österreich 
bereit ist, die oben ausgeführten Bestimmungen 
anzunehmen, beehre ich mich vorzuschlagen, daß 
diese Note und Ihre Antwort als Abkommen 
zwischen unseren heiden Regierungen betrachtet 
werden." 

Id1 beehre mich, Eurer Exzellenz hiezu mit
zuteilen, daß die österreichische Regierung mit 
den Vorschlägen der französischen Regierung 
einverstanden i-st, daß Ihre Note und diese Ant
wortnote ein Abkommen zwischen der öster
reichischen Regierung einerseits' und der fran
zösischen Regierung andererseits betreffend die 
Gründung eines öst-err-eichisch-Fr:a·nzösischen 
Zentrums für Begegnungen aus europäischen 
Ländern mit verschiedenen wirtschaftlichen und 
sozialen Systemen bilden sollen. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Aus
druck. meiner ausgezeichneten Hochachtung 

Seine Exzellenz 
Herrri 

Willibald P. Pahr 

Georges Gau ehe r 
Botschafter der Französischen 
Republik . 
Wien 
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ANNEXE 

STATUTS 

du Cent re franco-autrichien de rencontres entre 
des pays europeens a systemes economiques et 

sociaux differents 

Article 1 

Le Centre franco-autrichien de rencontres 
entre des pays europeens a sy~temes economiques 
et sociauxdifferents est cree par le gouvernement 
de la Republique d' Autriche et le gouvernement 
de h Republique Fran~aise .. 

'Al'ticle 2 

Le Centre comprend les organes suivants: 

a) le Conse~l de Direction 

b) Ie President 
c) le Sccdtaire Genera,l 

,d) le Comite Consultatif des Programmes 

Article 3 

(1) Le Conseil de Direction comprend trois 
membres autrichiens et trois membres frans:ais, 
designes par leurs gouvernements respectifs, 
chaque ,delegation nationale disposant d'une vrux. 

(2) Au cas ou un membre du Conseil est 
emp&che d' exercer ses fonctions son gouverne
ment designe un suppleant potir ,ja duree de 
l'emp&chement. 

ANHANG 

STATUTEN . ! 

des Französisch·-österreichischen Zentrums für 
Begegnungen aus europäischen Ländern rfii~ ver
schiedenen wirtschaftlichen und sozialen Sys~emen 

Artikel ·1 

Das Französisch-österreichische Zentrum für 
Begegnungen aus europäischen Ländern mi~ ver
schiedenen wirtschaftlichen und sozialen Sys~emen 
wird von der Regierung der Republik öst~rrej.ch 
und der Regierung der Französischen RepubEk 
gegründet. 

Artikel 2 

Das Zentrum hat folgende Organe: 

a) das Direktorium 

b) den Präsidenten 
c) den Gener.alsekretär 
cl) das Beratende cPrograrnmkomitee 

Artikel. 3 

(1) Das birektorium besteht aus drei ös.terrei
chi,schen u4d drei französischen Mitgliedelfn, die 
von ihrer jeweiEgen Regierung ernannt werden; 
jede natidnale Delegation verfügt übet eme 
Stimme. 

(2) Falls lein 1\1ltg1ied des Direktoriums verhin
dert ist, sel'ne Funktion auszuüben, ernenI1jt seine 
Regierung einen Vertreter für die Dauer der 
Verhindenng. , 

(3) Le Conseil ·se reunit au moins, une 
par an. n definit son reglement interieur. 

fois (3) D. as I' Direktorium tritt mindestens .:einmal 
pro Jahr zusammen. Es ,legt seine Geschäfts-

I ordnung frst. " 

(4) Le Conseil prend ses dckisions a l'unanimite. (4) Das Direktorium faßt seine Beschlü~se ein-
stimmig. I . ' 

(5) Le Conseil elit le Pre~ident parml ses 
membres pour une periode de trois ans renou
vela:ble.· 

(6) Le Conseil nomme le Secretaire General 
pour une ou plusieurs periodes .oe trois ans 
maximum. Le Secn!taire General n'a pas la 
meme nationalite que le President. 

(7) Le Conseil determine l'orientation gene
rale des activites et leur extension eventuelle a 
d'autres ,domaines, tels l'ense~gnement et la 
recherche notamment dans des matieres non
traitees par les institutions deja existantes. 

narrete les programmes' .oefinitifs de tra vail 
apr~s consultation du comite des programmes, 
adopte le budget annuel et contr61e leur exe
eution. 

(5) Das] Direktorium wählt den Präs~denten 
aus seinen Mitgliedern für eine Periode von 
drei J ahreh,die wiederho'lb~r ist. I 

(6) Dasl Direktorium ernennt den General
sekretär für eine oder mehrere' Perioden von 
maximal frei Jahren. Der Generalsekretär hat 
nidlt die gleiche StaaOSangehÖrigkeit. Jie der 
Präsident. I c 

(7) Das Dirl~ktorium bestimmt dieaHgemeine 
Richtung der Tät·igkeit und deren allfäUigeA"us
dehnung !tuf andere Geb~ete, wie rue Lehrtäcig
keit und I Forschung insbesondere in Be~eichen, 
die noch nicht von ber'cits bestehen:den 'Institu-
tionen hel~lanlddt werden. . 

I 

Es legt nach Kon~ultierung des Programm-
komitees Idie definitiven Arheitsprogramme fest, 
beschLießt das jährliche Budget und kontrol1iert 
deren Durchführung. I 
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4 58 der Beilagen 

(8) Les'decisions . du Conseil prennent effet 
un mois apres leur adoption, sauf objection de 
la part de l'un des deux gouvernements. 

(9) Le Conseil P(!ut creer d~ groupes de 
travail consultatifs, 

Article 4 

Le President convoque le Conseil, preside ses 
tl"avaux et annonce les decisions du Conseil. 

Article 5 

Les fonctions de membre du conseil et de 
president sont gratuit(!s. 

Article 6 

(1) Le Secretaire General 
a) assure l'administra.tion du Centre, 
b) recrute et .licencie le personnel sur lequel 

il a autorite, 

c) prepare ,les programmes de travail, 

d) prepare le projet de hudget, 
,e)execute et met cm ceuvre 'les dec:isioIliS du 

Conseil, 

,f) invite les participants aux activites du 
Centre. 

(2) Le Secretaire General est le representant 
legal du Centre. 

Arcicle 7 

(1) Le Conseil dCsigne les membres du Comite 
ConsU!ltatif des Programmes parmi les person
nalites particulierement: quaEfiees dans les domai
nes des activites du Centre. 

(2) Le President et le Secretaire General sont 
membres de droit du Comite .. Le President 
preside les reunions du Cornite et peut hre 
supplee a cet effet par un membre de son choix. 

(3) LeCornite delibf:re sur les prognmmeset 
soumet d'un commun accord de ses membres 
des suggestions au Conseil. 

(4) Le Comite se nfunit sur demande du Con
seilou du Secretaire Ge'neral. 

Artiole 8 

(1) Sur la base des pr9grammes approuves 
par 'le Consej,J le Secrc~taire General soumet le 
projet du budget annuel au Conseil au moins 
six mois avant la fin de l'annee et au moius trois 
mois avant la reunion du Conseil. 

(8) Die Beschlüsse des Direktoriums treten 
einen Monat, nachdem sie gefaßt wurden, in 
Kraft, es sei denn, daß eine der beiden Regie
l'ungen widerspricht. 

(9) Das Direktorium kann beratende Arbeits
gruppen schaffen. 

Ar,tikel 4 

Der Präsident beruft das Direktoriums em, 
führt bei seinen Arbeiten den Vorsitz und ver
kündet die Beschlüsse des Direktoriums. 

Artikel 5 

Die Funktionen eines Mitglieds des Direk
toriums und des Präsidenten werden ehrenamt
lich ausgeübt. 

Artikel 6 

(1) Der GeneralSekretär 
a) besorgt die Verwaltung des Zentrums, 
b) stellt dessen Bersonal, dem er vorsteht, 

an und entläßt 'dJi,eses, 
c) bereitet die Arbeirsprogramme vor, 

id) bereitet den Budgetentwurf vor, 
e) vollzieht und V'emrk1icht die Beschlüsse 

des D~l'ektor.ium.s, 
f) lädt die Teilnehmer zu den Veranstaltun

gen des Zentrums, ein. 

(2) Der Generalsekretär ist der gesetzliche Ver
treter des Zentrums. 

Artikel 7 

(1) Das Dil'ektorium ernennt die Mitglieder 
. des Benatenden Programmkomitees aus den. Per
sön'lichkeiten,die 'a'Uif den Gebieten der Tätigkeit 
des Zentrums Ibesoiliders quaJ.ifizlert ,s~nd. 

(2) Der P,räsident ul1ld ,der Generalsekretär ge
hören dem Komitee von Rechts wegen an. Der 
Präsident führt bei den Sitzungen des Komitees 
den Vorsitz und kann dabei von einem Mit
glied seiner Wahl verllreten wenden. 

(3) Das Komitee berät ,die Programme und 
legt auf Grund eines Einvernehmens zwischen 
seinen Mitgliedern dem Direktorium ,die Vor
schläge vor. 

(4) Das Komitee llritt ,auf Ersuchen Ides Direk
toriums oder des Generalsekretärs zusa.mmen. 

Artikel 8 

(1) Auf der Grundlage der vom Direktorium 
genehmigten Prog>ramme legt der Generalsekre
tärdem Direktorium <len Entwurf für das jähr
liche Budget mindestens s,echs Monate vor Jah
resende und mindestens drei Monate vor der 
Sitzung .des Direktoriums vor. 
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58 der Beilagen 5 

(2) Les fra:is de fonctionnement du Centre sont 
couverts conformement aux dispositions de 
l'echange de lettres. 

(3) Les comptes du CentJ:1e sont contr()!t~s par 
un· commissaire aux comptes nomme par le 
Cons'ei,1 a qui il soumet un rapport annuel. 

Article 9 

Le Centre a la personnalite juridique. Il a en 
particulier Ic! droit de corrtracter, d'acquerir et 
d'aEener des biens mobiliers et immobiliers et 
d'ester en justice. 

Article 10 

Le Gouvernement ode la Republique d' Autriche 
accorde au Centre les priviIeges et immunites 
dont beneficient les agences des Nations Unies a 
Vienne. 

Article 11 

Les langues de travail sont le frans;ais et I'alle
mand. 

Article 12 

Tout diff·erend relatif a l'application de 
l'echange de lettres etdu present statut qui n'a 
pu . hre resolu par la vwe diplomatique est 
soumis a l'arbitrage. En ce cas le president de 
la Cour Europeenne des Droits de I'Homme 
designe l'instance arbitrale appelee a regler ce 
differend. 

Article 13 

Le present Statut peut ~tl'e amcnde par. decl
sion du Conseil de Direction. 

Artiole 14 

{I) La dissolution du Centre peut· resulter 
soit d'une denonciation unilaterale effectuee con
formement ~I l'echange de lettres soit d'une 
deoision du Conseil. 

(2) En ce cas le patrimoine du Centre et les 
engagements souscrnts par le Centre font l'objet 
d'une repartition paritaire entre les deux 
gou vernements. 

I 

(2) Die Betr~e'bskosten ·des Zentrums. werden 
gemäß den Bestlimmungen ,des B~iefwechde1s ge
tragen. 

(3) Die Gebarung ,des Zentrums wirid von 
einem Rechnungsprüfer überprüft, ,der vom Di
;rektorium ernannt wird, _,dem· 'er emen jähr

I 
lichen Berimt vorlegt. 

htikel9 

Das . Zentrum hat Rechtspersönlichkeit.IEs hat 
·insberonidere ·die Fähigkeit, Verträge abzu
schließen sowie Moibilien und Immobilien' zu er
werben und zu veräußern, und die Gerich~fähig-
~~ I 

Artikel 10 

Die Regierung der RCipuhlik österreibb ge
währt ,dem Zentrum die Priv;ilegie,n un'd Immu
nitäten, welche ,die Kmter ',der VeJ:1einten ;Natio
nen in Wien genießen. 

Artikel 11 

Die Arbeitsspromen 
Deutsch. 

AJ:1tikel 12 

Französisch; und 

Jede Stlreitigkeit betreffend die Anwe6ldung 
des Briefwechsels und der vorliegel1!den St~tuten, 
die nimt auf diplomatischem Wege gelöst wer
den konnte, unterliegt der Schiedsgeriditshar
keit. In diesem Falle eJ:1nennt der Präsrde\lt des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschen/rechte 
die Schiedsinstanz, ,die ,diese Strcitigkcit :r,egeln 

I 
soll. 

Artike1 13 I 

Die vorliegenden s,tat~t,en könnendurqh 
schluß des DirehoJ:1iums !ahgeändert werdenj 

:Artikel 14 

{I) Die Auflösung des Zentrums kann ent
weder ,durm einseitige Kündigung gemiißI dem 
Briefwechsel oder durch Beschluß des I?irek
toriumserfolgen. 

(2) In diesem Falle werden das Eigentuin des 
Zentrums und die vom Zentrum eingegankenen 
Verpflichwngen zwischen den be~en Reg~erun
.gen zu gleichen Teilen aufgeteilt. 
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6 58 der Beilagen 

Erläuterungen 

ALLGEMEINER TEIL 

Bei fdem vOirliegenden Vertragswerk handelt 
es sich um einen Staatsvertl1ig auf Gesetzesstuf.e, 
der der Genehmigung durch den Naoi'onalrat 
gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG bedarf. Er enthält 
keine verfassungsändernden oder verf:as,sungser
gänzeIlJden Besümmungen. Seine Bestimmungen 
sind ,der unmittelbaren Anwendung im inner
staatlichen Recht~ber.eich zugänglich, sadaß ein 
Beschluß des Nationa!.rates ,gemäß Art. 50 Abs.2 
B-VG ni c h t erford,erlich ist. 

Das österreich,isch-französ,jsche Zentrum für 
Begegnungen laus eumpäischen Ländern mit ver
schiedenen wirtschaftlichen und ,~oz.ialen Syste
men ist, w,je es schon in seinem Titel zum Aus
druck. kommt,' ein österreichisch-französ.isches 
Gemeinschaftsprojekt. Bei dem zu gründenden 
Zentrum handelt es sich um eirue zwischenstaat
liche Organisation von großer politischer Bedeu
tung für östenre.ich,insbesorudere unter dem 
Blickwinkel der Beschlüsse von He1sinki un,d des 
europäischen Entspannungsprozesses im aUgemei-
nen. 

Dem Zentrum wind . österreichischerseits die 
gleiche Bedeutung beigemessen wie ,den inter
nationalen Organisationen und Sekretariatsein
heiten der Vereinten Nationen, tdie ihren Sitz 
im Donaupark-Zentrum erhalten wer.den. Die 
Gründung des Zentrums geht auf einen Gedan
kenaustausch zwischen, Bundesk'allzler K!reisky 
und dem damaligen französischen Ministerprä
sidenten Chil1ac anläßlich ,des offiziellen Besuch:es 
·des Herrn Bundeskanzlers in Paris im Juni 1976 
zurück. In der Folge wurde ,das Vorhaben durch 
zahlreiche Gespräche zwischen der französischen 
und österreichischen Seite konkretisiert. Auch 
PoLen urud Ungarn haben bereits reges Interesse 
,an der Gründung und Aufnahme der Tätigkeit 
des Zentrums geäußert. So ist von ,dem neuen 
Zentrum zu ·erwarten, daß es in ein'ern wichtigen 
Bereich, nämlich auif dem Gebiet der Wi,rtschaft, 
einen konkreten Beitnag zur europäischen Ent
spannung leisten urud auf ·diese Weise zu einem 
Ort der Begegnung wer,den witl"d. 

In ,dem Bestreben, eine'l"seits die Entspannung 
in Europadurch Setzung konkreter Maßnahmen 
zu fördern und andel1erse.üts ,insbesondere die Be
ziehungen mit Frankreich dUlrch eine erweiterte 
Zusammenarbeit enger zu gestalten, ist es ,die 
Zie1setzun,g id~eses neuen Zentrums, den Gedari
kenaustausch und d1e Wirtschaftsbez'iehungen mit 
den Staaten tdes europä.ischen Ostens zu intensi
vieren. D.as österreichisch-französisch·e Zentrum 
soll ein weiterer Beitrag der beiden Gründer
staaten sein, die Spaltung EUiropas ,in zwei Blöck.e 
zu überwinden. 

Die vorgesehenen Veranstaltungen, wie Semi
nare und Konferenz.en, werden zweifelsohne 
einen Gedankenaustausch auf den Gebieten ·der 
Wirtschaftswissenschaft, Betr·iebswirtsduft sowie 
,der Verwaltung zwischen Vertretern verschie
dener wirtschaftlicher und sozialer Systeme ein
leiten und die Zusammenarbeit fördern. Den 
Interes'sent·en '.aus osteuropäisch·en Staat·ens'Üll Ge
leg,enheit gebo1)en werden, die Methoden ,des 
westlichen Managements <und Marketings kennen
zulernen, . während Vertreter wesdicher Län.der 
mit oden besonderen Gegebenheiten des Osthan
deI,s näher vertmut gem;acht werden soLlen. Eine 
aUfällige Ausweitung ,der Aktivitäten des Zen
trums in der Zulrunft wird schrittweise .erfolgen. 

Es· ist vOlrgesehen, zum Generalsekretär, dem 
die aidministriative Führung des Zentrums 'Ob
liegen wird, eine aruerkannte österreichisch,e P.er
sönlichkeit zu bestellen, idie über einschlägige 
berufliche Erfiahrung und wissenschaftliche Eig
nung verfügt. Bis auf weiteres soll das Zentrum 
gegen Leistung .ein,er finlan~iellen Aufwandent
schätdügung in den Räumendes Instituts für 
Internationale Wirtschaftsvergleiche l.mterge
bracht werden. Die Abhahung der einzelnen 
Veranstaltungen ist inden Gebäuden der Ver
waltungsakademie des Bundes, des Hernstein
Instituts für Unterneihmensführung oder der Di
plomatischen Akademie gephnt. Falls später für 
das Zentrum eigene Räumlichkeiten angernietet 
wenden mü~sen, werden die Kosten ,dafür, so 
wie alle Betriebskosten des Zentrums, paritäti·sch 
aufgeteilt werden. 
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Die -alljährlich anfallenden Kosten für ,die Akti
vit~ten des -Zentrums wel'den von der Häufig
keit urrdArt der Veranstaltungen, der Teilrieh
merzahl u. a. m. abhän~en. Für das 1. Arbeits~ 
j'aihr (2. Halbjahr 1978/1.Halhjahr 1979), in wel
chem die Abhaltung bloß eines Semillaifs vorge
sehen ist, wUl1de ein Finanzbedarf in der Höhe 
von zirka 900 000 S errechnet, das heißt, daß von 
ösoerreich,ismer Seite ein Beitrag von zirka 
450 000 S zu tragen sein wird. Im Hinblick auf 
die _geplante Auswdtung der Aktivitäten werden 
jedoch nach der Aufbauphase österreichischerseits 
jährlich MQttJel üi der Höhe von voraussichtlich 
2 bis 3 Mm. S erfol'derlich sein. 

BESONDERER TEIL 

1. Briefwechsel: 

DUlrch diesen Briefwechsel wird zwischen 
österreich un,d Frankreich die Errichtung des 
Zentrums vereinhart und in Punkt 1 die Auf
gaben des Zentrums nächer umschrieben. Der 
Sitz des Zentrums ist Wien. Punkt 2 des 
Notenwechsels hestimmt, daß die beiden Regie
rungen zu gleichen Teilen d]e Betriebskosten des 
Zentrums übernehmen, wobei der Beitrag jähr
lich vom Direktorium -des Zentrums fe'Stgelegt 
wir,d, ,das diesen B·eschluß einstimmig ZiU fassen 
hat. Punkt 3 verknüpft die Statuten des Zen
trums mit dem Briefwechsel, während sich die 
Punkte 4 und 5 mit dem ·InkraJfttreten bzw. 
der Künidigungder VereinbaJrung be±iassen. 

2. Statuten: 

fassung in Kraft tret,en, ist für die beiden Regie
rungen die Möglichkeit eines entSprechenden Ein
spruchs gewährleistet .. 

Di.e Funküonen des Präsidenten .des Zennrums 
besch,ränkensich auf die Einbel'ufung -des Direk
toriums, den Vorsitz bei -seinen Bel1atung,en und 
die Verkündigung der Beschlüsse ,desselben. Der 
Präs.üdent le-itet auch die Sitzung)en des P.ro
gr'ammkomi tees. 

Art. 5 bestimmt, daß es sich bei Funktionen 
,der Direktor,iumsmitgliederuIl!d des Präsi.den
ten um ehrenamtliche Aufgaben hamdelt. 

Art. 6 'definiert den Generalsekretär des Zen
trums als den für ,des,sen Verwaltung V,erant
wortlic..~en, der auch für die Aufnahme, Über
wachung u11Jd Entlassung -des Personals zuständig 
ist. Die vom Direktorium zu beschließenden 
Arbeitsprogramme sowie ,das Budget wel'lden 
vom Generalsekretär vorher,eitet, der auch mit 
der Durchführung der Beschlüsse des Direkto
riums betraut ist. In allen ~echtsangelegenheiten 
wird das Z'cntrum nach 3!ußen hin vom General
sekretär vertreten. 

Das Beratende PrOfirammkomitee, das sich 
neben dem Präsidenten und d-em Generalsekre
t~r aus Persönlidlkeiten zusaJmmensetzt, die be
sondere Qualifikationen in Tätigkeitsbereichen 
des Zentrums aufweis-en, unterstützt das Direk
tor-ium. Im Gegensatz zu Idiesem handelt es sich 
aber um kein aus Staaten vertretern bestehendes 
Organ; es können also auch Personen, die nicht 
.Jen beiden Vertragsstaaten angehören bzw. diese 
vertreten, jedoch über di,e erwähnte Eignung 

Die Statuten des Zentrums bestimmen u. a. vedügen, in ,dieses Komitee aUifgenommen wer
dessen Organe, deren Kompetenzen, die Tätig- den. 

kei~ des Zent~u:ns, sein7 .Rec?tsstellung und die I Art. 8 regelt das BUidgetverfahren, wobei hin
Be-llegung allfalhger Streltlgkelten. sichtlich ,der grundsätzlichen Kostenteilung Quf 

Hauptorgan ist cl-as Direkto,rium, 'das aus den Punkt 2 des Briefwechsels zu ve~wei.~~n ,~st. Das 
Delegationen der heiden Vertragsstaaten besteht R:echnungswesen de~. Zentrums ~ll1d Jahrhch von 
und mit Einstimmigkeit beschließt. Das Direkto- emem Rechnung)sprufer kontrolliert. 
riu.rn wählt den Präsidenten ul1Jd bestellt den 
Generalsekretär, wobei sichergestellt ist, -daß je
weils einer der heiden Funktionäre österreicher 
ist. Es ernennt auch Mitglieder -des Beratell/den 
Programmkomitees. Das Direktorium legt die 
allgemeine Tätigkeit des Zentrums fest, wie diese 
bereits im Punkt 1 des Briefwechsels vorgezeich
net ist. Es ist jedoch auch befugt, die Tätigkeit 
des Zentrums auf andere Bereiche auszudehnen, 
die in Punkt 1 des B.riefwechsels nicht erwähnt 
sill/d. Diese Erweiterungsmöglichkeit kann als so
genannte "Evolutivklausel" gewertet werden. Ob 
und inwieweit hievon Gebrauch gemacht wird, 
hängt u. a. von den Ergebnissen :der Anlauf
phasedes Zentrums ab. Das Direktorium he
schließt im Detail die Arbeitsprogramme und 
das Jahreshudget und überwacht deren Durch
führung. Dadurch, daß die Entsch~dungen des 
Direktoriums erst einen Monat nach Beschluß-

Art. 9 legt die Rechtspersönlichkeitdes Zen
trums fest. _ Gemäß Art. 10 räumt österreich 
dem Zentrum jene P,rivilegien und Immunitäten 
ein, die den Amtern der VereintJen Nationen 
in Wien zustehen. Der für -diese Amter geltende 
Privilegienstandar'd ist derzeit im Abkommen 
zwischen der Republik österl'eich und den Ver
einten Nationen über den Amtssitz der Organi
sation der Vereinten Nationen für Industrielle 
Entwicklung, BGBl. Nr. 245/1967, festgelegt. Aus 
,dem Wortlaut des Art. 10 ergibt sich, daß P:rivi
legien und. Immunitätenausschließlich dem Zen-. 
trum selbst, nicht jedoch dessen Funktionä.ren, 
Angestellten oder den Teilnehmern an Tagungen 
des Zentrums zustehen. 

Die Art. 12, 13 und 14 des Statuts befass~n 
sich mit der St,r.eitbeilegung, der Revision der 
Stiatuten und -der Auflösung ,des Zentrums. Eine 
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Statutenänderu·ng kann ,durch B·eschluß des Di-! Regierungen offen, eine solche Starutenänderung 
rekto.riums herbeigeführt werrden;da jedoch' vorläufig zu beeinspruchen, um die erforderlich·e 
diese Entscheidung erst einen Monat nach Be- pal'hmentarische Genehmigung herbeiführen zu 
schlußfassung in Kraft tritt, steht es aen berden können. 
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